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Die gute Nachricht:
Der Bundesrat hat
Anfang September

beschlossen, den Mindest-
zinssatz für Pensionskas-
sengelder ab nächstem Jahr
um ein Viertelprozent auf
2,75 Prozent anzuheben.
Denn die Vorsorgeeinrich-
tungen haben in den ver-
gangenen Jahren gute
Gewinne erzielt. Ange-
stellte erhalten also auf
dem Kapital, das sie in
ihrer Pensionskasse ange-
spart haben, eine höhere
Rendite. 

Mindestzins: Nicht für
alle Vorsorgegelder 

Die schlechte Nachricht:
Hunderttausende von Vor-
sorge-Sparern profitieren
nicht vom höheren Min-
destzins. Betroffen sind all
jene, die bei ihrer Bank
freiwillig auf Säule-3a-
Zinskonten Geld fürs Alter
beiseitelegen, sowie die
Inhaber von Freizügig-
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Stopp dem Zinsklau! 
K-Tipp-Leser wehren sich

Petition: Mindestzinssatz soll für alle Konten der 2. und 3. Säule gelten

500 Millionen Franken
landen jedes Jahr
statt auf den Konten
der Vorsorge-Sparer
in den Taschen der
Banken. Damit soll
jetzt endlich Schluss
sein. Der K-Tipp
lanciert eine Petition
und fordert: Faire
Zinsen für alle!

Modellrechnung einer Mutter
Eine Sekretärin gibt im Alter von 34 Jahren ihren
Beruf auf, um sich voll den Kindern zu widmen. Ihr
Pensionskassenkapital von 50 000 Franken kommt
auf ein Freizügigkeitskonto und bleibt dort, bis die
Frau das Pensionierungsalter erreicht hat (zurzeit
64 Jahre). Fazit: Die Frau erhält wegen des fehlenden
Mindestzinssatzes fast 27 000 Franken weniger Zins
als bei gleicher Einlage in eine Pensionskasse.
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Modellrechnung eines Selbständigerwerbenden
Ein selbständiger Schreinermeister zahlt ab dem
35. Altersjahr bis zu seiner Pensionierung jährlich
20 Prozent seines Jahreseinkommens – in unserer
Rechnung 20 000 Franken – auf ein Säule-3a-Konto
ein. Fazit: Bei einer Pensionskasse hätten diese
Einlagen über 97 000 Franken mehr Gewinn erzielt
als auf dem Bankkonto (Annahme: heutige Zinshöhe).
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Pensionskassen: An der Urne können die Schweizerinnen und 
Schweizer eine erneute Rentenkürzung verhindern

Sichern Sie sich
Ihre Rente!

� Die Rentenkürzung trifft die Angestellten hart
� Das Märchen vom ewigen Älterwerden
� Den Pensionskassen gehts finanziell prächtig

13. Januar 2010      Weitere Gratis-Exemplare unter 044 266 17 17 oder redaktion@ktipp.ch

ABSTIMMUNGS-
SPEZIAL

Happige Einbussen
für künftige Rentner

Bei der Abstimmung vom 
7. März steht für die Ange-
stellten viel auf dem Spiel:
Nach 2003 soll ihre künftige
Pensionskassenrente schon
wieder gekürzt werden. 

Es geht um happige Beträ-
ge. Beispiel: Ein 50-jähriger
Arbeitnehmer, der heute
brutto 6000 Franken im
Monat verdient und seit
1985 in die Pensionskasse
einzahlt, würde nach der
Pensionierung insgesamt
34 000 Franken weniger
Rente erhalten als bisher.

Der K-Tipp steht für unab-
hängige Produktetests. Die
Redaktion nimmt auch re-
gelmässig Versicherungen
unter die Lupe. Deshalb
sind die Leistungen der
Pensionskassen für den 
K-Tipp ein Thema. 

Die Analyse der Abstim-
mungsvorlage ergibt: Pen-
sionskassen und Versiche-
rungen wollen die Kürzung
mit falschen Zahlen beliebt
machen. Sie gehen von
einer unrealistisch hohen
Lebenserwartung aus. Und
von pessimistischen Zins-
erträgen, die weit unter den
tatsächlichen Renditen der
letzten Jahrzehnte liegen. 

Weniger Rente bei gleich
hohen Lohnabzügen wie
bisher – mit einem Nein an
der Urne können Sie das
verhindern.

ABSTIMMUNG VOM 7. MÄRZ: NEIN zur Rentenkürzung

28 K-Tipp Nr. 11  2. Juni 2021

 30 Jahre im Dienst der Konsumenten
     Der K-Tipp schreibt nicht nur –  er setzt sich auch für die Leser ein 

Überrissene Roaming-Gebühren, Rentenklau 
und irreführende Produktbezeichnungen: Der 
K-Tipp thematisiert seit seiner ersten Ausgabe 
Missstände – und hilft Konsumenten auch mit 
politischen Vorstössen und Musterprozessen. 

In den vergangenen dreis-
sig Jahren hat der K-Tipp 

zahlreiche Missstände auf-
gedeckt, oft dank Hinwei-
sen von Lesern. Viele Pro-
bleme wurden nach Ein-
greifen des K-Tipp gelöst. 
Gleichzeitig übte die Re-
daktion mit kritischen Ar-
tikeln Druck auf Behörden, 
Gesetzgeber und Organisa-
tionen aus – und trug da-
mit zu Verbesserungen bei. 
Ein paar Beispiele:

Petition für faire Zinsen 
in der 2. und 3. Säule 

«Stopp dem Zinsklau! 
K-Tipp-Leser wehren sich» 
(K-Tipp 15/2007)

Im Herbst 2007 startete der 
K-Tipp eine Petition an den 
damaligen Bundesrat Pascal 
Couchepin. Das Ziel: Der 
für die Pensionskassen gel-
tende Mindestzins sollte 
auch für die Freizügigkeits-
konten und die Säule- 
3a-Konten der Banken gel-
ten. Innert hundert Tagen 

unterschrieben 50 000 Per-
sonen. Nach Lancierung 
der Petition erhöhten ver-
schiedene Banken die Zin-
sen. Die Politiker jedoch 
blieben untätig. Noch  heute 
gilt der vom Bundesrat fest-
gelegte Mindestzinssatz in 
der Zweiten Säule nicht 
auch für die Freizügigkeits-
konten. 

Petition gegen 
künstliche Farbstoffe

«Schluss mit diesen 
Farbstoffen!»  
(K-Tipp 20/2008)

Problematische künstliche 
Farbstoffe gab es vor 13 Jah-
ren in fast allen Lebens-
mitteln – von Limonaden, 
Süssigkeiten bis zu Würs-
ten, Suppen und Fischpro-
dukten. Sie können Aller-
gien und asthmatische An-
fälle auslösen. Der K-Tipp 
lancierte eine Petition an 
den Bundesrat. 42 000 Le-
ser unterschrieben. Folge: 

Die Politiker bewegten sich 
zwar nicht. Aber viele Her-
steller setzen heute freiwil-
lig auf natürliche  Farbstoffe. 

 
Referendum gegen 
den Rentenklau 

«Ungerechte Renten-
kürzung» (K-Tipp 1/2009)

In der Zweiten Säule be-
stimmt der Umwandlungs-
satz, wie hoch die Pensions-
kassenrente ist. Das Parla-
ment wollte diesen Satz vor 
zwölf Jahren auf Druck der 

Pensionskassenlobby von 
damals 7 auf 6,4 Prozent 
senken. Die Renten der An-
gestellten für das jahrzehn-

telang eingezahlte und an-
gesparte Guthaben wären 
dadurch massiv gekürzt 
worden. Der K-Tipp ergriff 
das Referendum, die Ge-
werkschaft Unia und die SP 
schlossen sich an. So kamen 
200 000 Unterschriften zu-
sammen. Drei Viertel der 
Stimmenden lehnten die 
Senkung an der Urne ab. 
Übrigens: Aktuell liegt der 
gesetzliche Umwandlungs-
satz bei 6,8 Prozent – und 
den Pensionskassen geht es 
besser denn je («Saldo» 
9/2021).
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Marc Berger (Name
 geändert) aus Zürich

verbrachte Anfang März
vier Tage in Kopenhagen.
Die Reise wird ihm nicht
wegen der Sehenswürdig-
keiten in Erinnerung blei-
ben. Gleich nach seiner
Rückkehr war er von Sun-
rise per SMS aufgefordert
worden, er solle dringend
zurückrufen: Er müsse so-
fort 800 Franken zahlen,
sonst würde man seine
Nummer sperren. «Als ich
den genauen Betrag erfuhr,
bekam ich einen Schock.
Die ganze Handy rechnung
belief sich auf unglaub -
liche Fr. 14439.92.» 

Wie war das möglich?
Sunrise verlangte diese
Summe für Datenbezüge
übers Mobil funknetz im
Ausland. Marc Berger be-
teuert aber: «Das kann gar
nicht sein. Ich hatte zwar
mein iPhone in Kopen -
hagen dabei, doch ich war
nicht im Internet.» 

Was der Sunrise-Kunde
nicht wusste: Smartphones
wie das iPhone können
unbemerkt Daten her -
unter laden – und das geht
so: Verschiedene Program-
me (Apps) wie Facebook,
Nachrichtenportale und
Navigations-Software kön-
nen aktiv sein – auch ohne
dass der Nutzer das selber
veranlasst hat. Denn

Handys können standard-
mässig so eingestellt sein,
dass gewisse Programme
selbständig Daten aus dem
Netz herunterladen. 

Konkret: Wenn z. B. in
den Handy-Einstellungen
«Ortung» aktiviert ist, wird
in einem Navigations -
programm laufend der
Standort des Nutzers er-
mittelt, ohne dass dieser
davon etwas mitbekommt.
Dabei können fortwäh-
rend kostenpflichtige Da-
ten bezogen werden. 

Berger ärgert sich: «Sun-
rise sagte mir, sie hätten
schon an meinem zweiten

Tag in Kopen hagen gese-
hen, dass ich Daten für
4000 Franken her unter -
geladen hatte. Ich habe
mich dann beschwert, weil
ich nicht  gewarnt wurde.» 

Dar aufhin bot Sunrise
an, sein Abo rückwirkend
anzupassen: Die Rechnung
sank um rund Fr. 10000.–
auf knapp Fr. 4300.–. Sun-
rise kann aber nicht nach-
weisen, welche Daten Ber-
ger wo heruntergeladen
haben soll: «Ein Über -
wachung der von unseren
Kunden genutzten Quel-
len führt Sunrise nicht
durch», sagt Sprecher To-

bias Kistner. Berger wollte
nicht zahlen, sondern
reichte bei der Schlich-
tungsstelle Telekommuni-
kation (Ombudscom) eine
Beschwerde ein.

Im Schlichtungsverfah-
ren kam Sunrise Berger um
weitere gut Fr. 3000.– ent-
gegen – «aus Kulanz und
ohne Anerkennung  einer
Rechtspflicht», wie Sunrise
feststellt. Berger: «Es lohn-
te sich zu kämpfen.»
Rechtlich betrachtet hätte
er nichts zahlen müssen,
weil Sunrise jeden Beweis
für den angeblichen Da-
tenbezug schuldig blieb.

Tipp: Wehren Sie sich per
Einschreiben gegen über-
höhte Rechnungen. Einen
Musterbrief finden Sie un-
ter www.ktipp.ch �! Ser-
vice ! Musterbriefe. 

Falls die Reklamation er-
folglos ist, können Sie eine
Beschwerde bei der Om-
budscom einreichen. For-
mulare gibts bei der Om-
budscom, Bundesgasse 26,
3011 Bern, oder  unter
www.ombudscom.ch.

Kommen Sie so nicht
zum Ziel, sollten Sie sich
an eine Rechtsberatung
oder an einen Anwalt
 wenden. (cet)

14439 Franken für vier Tage
Handy im Ausland: Ungerechtfertigte Rechnung für Datenbezug 

Sunrise verlangte 
von einem Schweizer
Handy-Kunden über
14000 Franken. 
Er war vier Tage in
Kopenhagen, hatte
aber nie im Internet
gesurft.

Wer nicht will, dass Smartphones au-
tomatisch Datenverbindungen her-
stellen – und so unbemerkt hohe

Kosten entstehen –, muss die Option
«Daten-Roaming» deaktivieren. Dann
können Programme (Apps) für Daten-

bezüge nicht mehr ohne drahtloses
Netzwerk (WLAN) verwendet werden.
So finden Sie die Option:

So verhindern Sie hohe und unnötige Roaming-Gebühren

l  iPhone 

1. «Einstellungen» 
2. «Allgemein» 
3. «Netzwerk»
4. «Daten-Roaming»

l  Android (HTC)

1. «Einstellungen» 
2. «Drahtlos und 

Netzwerke» 
3. «Mobile Netzwerke»
4. «Daten-Roaming»

l  Nokia

1. «Einstellungen» 
2. «Verbindungen»
3. «Einstellungen»
4. «Datennutzung 

im Ausland»
5. «Nur WLAN»

l  Blackberry

1. «Verbindungen   
ver walten» 

2. «Mobilfunkoptionen» 
3. «Datendienste» 
4. «Aus im Roaming- 

Modus»

K-Tipp, Postfach 431, 8024 Zürich Weitere Gratis-Exemplare unter 044 266 17 17 oder redaktion@ktipp.ch
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n Seite 2: das erwarten kunden vom Service public 
n Seite 4: die schamlos hohen löhne der Manager 
n Seite 6: Ständig aufschläge und weniger leistung

volkSinitiative Für den Service Public

UNTERSCHREIBEN SIE 
DIE INITIATIVE AUF 
SEITE 8!

Für einen guten
Service public

Volksinitiative: Die Bundesbetriebe sollen nicht Gewinn erwirtschaften,
sondern den Bürgern einen guten und bezahlbaren Service bieten.

Preisüberwacher Stefan
Meierhans brachte es auf
den Punkt: «Die Post hat
den Auftrag, den Service
public zu gewährleisten 
– und zwar zu fairen Prei-
sen. Ihr Hauptauftrag ist
nicht, möglichst viel Ge -
winn an die Bundeskasse
abzuliefern.» Das sagte er
vor zwei Jahren. Ohne
Erfolg. Jetzt will ihm das
Parlament gar verbieten,
gegen überhöhte SBB-
Preise einzuschreiten.

Die Post machte in den
letzten Jahren Milliarden-
gewinne. Daraus flossen
von 2007 bis 2010 900
Millionen Franken in die
Bundeskasse. Noch stär-
ker liess die Swisscom die
Kasse klingeln: Dem Bund
flossen 2,36 Milliarden zu.
Das sind nichts anderes
als versteckte Steuern. 

Die Zeche zahlen die
Bürger, denen diese Be -
triebe gehören. Trotz Ge -
winnen steigen die Preise
von SBB, Post & Co.
stetig – und der Service
wird abgebaut: Schalter
schlies sen, Züge werden
weniger geputzt und Brief-
kästen weniger geleert.

Das will diese Initiative
ändern. Guter Service soll
bei den Bundesbetrieben
wichtiger sein als der Pro-
fit. Dem Bund soll es un -
tersagt sein, mit zu hohen
Post-, SBB- und Swiss-
com-Tarifen indirekt
 Steuern zu erheben.  

Service 
statt Profit
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Petition für tiefere 
Roaming-Gebühren

«14 439 Franken für vier 
Tage» (K-Tipp 13/2011)

Nach wie vor verlangen 
Schweizer Telecomfirmen 
hohe Gebühren für die Be-
nützung des Handys im 
Ausland (Roaming). Der 
K-Tipp kritisierte diese Pra-
xis regelmässig und  lancierte 
dann 2011 eine Petition – 
56 000 Personen unter-
schrieben sie. Seitdem san-
ken die Roaming-Gebüh-
ren deutlich: Kostete ein 

10-Minuten-Telefonat mit 
dem Swisscom-Prepaid- 
Handy in Spanien im Jahr 
2006 noch 30 Franken, 

sind es heute noch Fr. 4.50. 
EU-Bürger haben es noch 
viel besser: Seit 2017 sind 
Roaming-Gebühren in der 
EU verboten. 

 
Volksinitiative  
Pro Service public

«Millionensaläre für die 
Chefs» (K-Tipp 5/2012)

Im März 2012 lancierte der 
K-Tipp zusammen mit 
 seinen Partnerzeitschriften 
«Saldo», «Bon à Savoir» und 
«Spendere Meglio» landes-

weit das Volksbegehren 
«Pro Service public». Die 
Initiative wollte die Grund-
versorgung in der Schweiz 
stärken: Bundesbetriebe wie 
Post, SBB und Swisscom 
sollten in erster Linie einen 
guten Service zu bezahlba-
ren Preisen liefern, statt 
möglichst hohe Gewinne 
anzustreben. Und ihre Ma-
nager sollten höchstens so 
viel verdienen wie ein Bun-
desrat. Alle Parteien lehn-
ten die Initiative ab. In der 
Volksabstimmung vom  
5. Juni 2016 stimmten  

33 Prozent für die Volks-
initiative – obwohl sämtli-
che grossen Parteien und 
Verbände die Nein-Parole 
fassten und eine massive 
Kampagne gegen das Volks-
begehren führten.

Neben politischen Vor-
stössen finanziert der 
K-Tipp regelmässig Mus-
terprozesse. Damit unter-
stützt er Leser in Gerichts-
verfahren, die über den Ein-
zelfall hinaus wichtig sind. 

Beispiele dazu finden Sie  
auf Seite 31.

Volksinitiative: K-Tipp-Team 2013 
bei der Einreichung der Initiative 
«Pro Service public», Broschüre zur 
Abstimmung 2016 (unten)



NEU

Auf Ihr Wohl:  
Zum 30. Geburtstag des K-Tipp gibts diese  
Gesundheits-Ratgeber 30 Prozent günstiger

Jeder dieser drei Ratgeber kostet nur Fr. 18.90 (Nichtabonnenten Fr. 22.40), inkl. Versand und Mwst. 
Spezialangebot gültig für Bestellungen bis 31. Juli 2021. Bestellen Sie die Ratgeber per E-Mail an ratgeber@ktipp.ch, 
Tel. 044 253 90 70 oder mit dem Talon auf Seite 24.
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V O R S O R G E y

‰ K-Geld-Leser Peter Senn (Na-
me geändert) hatte sein ganzes Le-
ben lang in die 3. Säule einbezahlt.
Im August 2013 lagen auf seinem
3a-Konto bei der Credit Suisse über
160 000 Franken. Doch die Zinsen,
die ihm die CS bezahlte, sanken
von Jahr zu Jahr. Deshalb wollte
Senn sein Geld zur WIR-Bank zü-
geln. Sie zahlte damals 1,8 Prozent
Zins, die CS nur 1,25 Prozent.

Doch die CS wollte von einer
Überweisung nichts wissen. Fünf
Jahre vor Erreichen des ordent -
lichen Pensionsalters sei nur noch
eine definitive Auszahlung möglich,
eine Überweisung auf ein anderes
3a-Konto hingegen nicht mehr.
Das hätten die Steuerbehörden so
entschieden.

Massgebend ist die
 Verordnung zur 
beruf lichen Vorsorge

Senn wandte sich an K-Geld.
Der Rechtsschutzfonds (siehe Kas-
ten) finanzierte ihm einen Anwalt,
der beim Sozialversicherungs -
gericht des Kantons Zürich auf
Übertragung seines Vorsorgekontos
sowie die Zahlung der Zinsdiffe-
renz klagte. Begründung: Massge-
bend sei nicht das Steuerrecht, son-

dern die Verordnung zur berufli-
chen Vorsorge. Dort sei definiert,
dass die Altersleistungen der 3. Säu-
le «bei Erreichen des ordentlichen
Rentenalters der AHV» fällig wer-
den. Vor diesem Zeitpunkt könne
ein Sparer jederzeit wählen, bei wel-
cher Bank er sein 3.-Säule-Gutha-
ben anlegen wolle.

Die CS beantragte Abweisung
der Klage. Sie verwies auf eine an-
gebliche Praxis der Steuerbehörden.
Nur: Eine solche Praxis gab es
nicht. Eine Arbeitsgruppe der
schweizerischen Steuerkonferenz

hatte lediglich im Juli 2013 eine
Stellungnahme ausgearbeitet, in der
sie behauptete, eine Übertragung
von Geld in der Säule 3a sei nach
dem 59. (Frauen) oder dem 60. Al-
tersjahr (Männer) nicht mehr mög-
lich. Diese Arbeitsgruppe hat aller-
dings keinerlei gesetzgeberische
Kompetenz (siehe K-Geld 4/2013).

Im August 2014 krebste die CS
dann zurück und anerkannte die
Klage. Sie überwies den Betrag auf
das gewünschte Konto bei der
WIR-Bank. Sie zahlte dem Kläger
auch noch die Zinsdifferenz wegen

der verzögerten Über weisung. Das
waren rund 700 Franken.

Grund für das Einlenken der
CS war wohl ein Kreisschreiben des
Bundesamts für Sozialversicherung
vom 23. Juni 2014. Das Bundesamt
schrieb dort klar und deutlich, ein
3a-Transferverbot nach Erreichen
des 59. oder 60. Altersjahres sei
«aus Sicht der beruflichen Vorsorge
nicht gerechtfertigt».

n Achtung: Diese «Zügelfrei-
heit» gilt nur für Bankkonten der 
3. Säule. Wer im Rahmen der 
3. Säule eine Lebensversicherungs-
police laufen hat, die zwischen dem
60. und 65. Altersjahr ausläuft,
muss die Auszahlung versteuern.
Eine Übertragung dieses Geldes aus
der Versicherung an eine 3a-Stif-
tung einer Bank ist nicht möglich.
Grund: 3a-Guthaben auf Bank -
konten werden erst im Alter 64/65
fällig, Versicherungsguthaben aber
bei Auslaufen der Police.

Dritte Säule: Blockierung des
Kontos war unzulässig
Ein 61-Jähriger wollte sein
3.-Säule-Konto von der
 Credit Suisse zu einer
anderen Bank transferie-
ren. Doch die CS weigerte
sich. K-Geld setzte sich für
diesen Mann vor Gericht
erfolgreich ein.

Zurückgekrebst: Nach Klage überwies die CS das Geld umgehend

Der Rechtsschutzfonds von 
K-Geld unterstützt Musterpro-
zesse, bei denen es um grund-
sätzliche Rechtsfragen geht, die
für eine grosse Zahl von Betroffe-
nen von Bedeutung sind. So hat
K-Geld das Verfahren zum Grund-
satzentscheid des Bundesgerichts
über die Rückerstattung von
Retrozessionen finanziert. Gesu-
che um Unterstützung aus dem
Rechtsschutz-Fonds sind zu rich-
ten an: K-Geld, Rechtsschutz-
fonds, Postfach 431, 8024 Zürich.

Der Rechtsschutz-
fonds unterstützt
Musterprozesse
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Dank K-Tipp: Bankkundin  
erhält 2000 Franken zurück

Gericht stellt klar: Die Migros-Bank verlangt zu hohe Ausstiegsgebühren bei Festhypotheken

Wer eine Festhypothek 
vorzeitig kündigt, hat 
höchstens die Zinsen 
für die  restliche 
 Laufzeit zu  zahlen. 
Die Migros-Bank 
 verlangte mehr. Laut 
Bezirksgericht Zürich 
ist das unzulässig.

Wohneigentümer zah
len bei einer Fest

hypothek während einer 
 bestimmten Laufzeit einen 
gleichbleibenden Zins. 
Kündigt jemand vor Ver
tragsende, verlangen die 
Banken meist eine so
genannte Vorfälligkeits
entschädigung. Diese ent
spricht in der Regel der 
 Differenz zwischen dem 
Zins der Festhypothek und 
dem Ertrag bei einer Wie
deranlage des Geldes für die 
verbleibende Laufzeit. Es 
gibt jedoch auch Banken, 
die bei vorzeitiger Rück
zahlung mehr verlangen, als 
wenn sie das Geld erst bei 
Ablauf erhalten hätten. Das 
musste auch Beatrice Eris
mann aus Schöftland AG 
erfahren.

Erismann hatte Ende 
2013 bei der MigrosBank 
für ihr Haus eine Festhypo
thek in der Höhe von 
260 000 Franken zu einem 
Zins von 1,68 Prozent 
 abgeschlossen. Laufzeit: 
1. April 2014 bis 1. April 
2019. Im Juni 2017 be
schloss sie, die Liegenschaft 
per Oktober zu verkaufen. 
Sie teilte das der Bank mit 
und fragte nach, wie hoch 

die Vorfälligkeitsentschädi
gung sei.

Erismann rechnete mit 
Ausstiegskosten von rund 
6500 Franken. Das ent
sprach dem Zins für die 
restlichen eineinhalb Jahre. 
Die MigrosBank ver langte 
jedoch rund 8500 Franken. 
Die Bank berief sich auf 
eine Klausel im Kreditregle
ment zur vorzeitigen Rück
zahlung: «Die Vorfälligkeits
entschädigung berechnet 
sich nach der Differenz 
 zwischen dem vereinbarten 
Kreditzinssatz und dem bei 
Beendigung des Vertrages 
erzielbaren Zinssatz für eine 
Anlage am Geld oder Ka
pitalmarkt mit der entspre
chenden Restlaufzeit.» Die 

MigrosBank behauptete, 
sie müsse für das zurück
gezahlte Geld Negativ
zinsen bezahlen und belas
tete dem Konto von Eris
mann 8500 Franken. 

Der K-Tipp finanzierte  
den Musterprozess

Das akzeptierte die Aar
gauerin nicht und wandte 
sich an den KTipp. Des
sen Rechtsschutzfonds fi
nanzierte daraufhin einen 
 Musterprozess gegen die 
MigrosBank. Denn: Recht
lich ist unhaltbar, dass eine 
Kundin bei vorzeitiger 
Rückzahlung eines befris
teten Darlehens mehr Zins 
bezahlen muss, als sie bis 

zum Endtermin des Ver
trags geschuldet hätte.  
Und: Ein laut Vertrag «am 
Kapitalmarkt erzielbarer 
Zinssatz» kann keine Ge
bühr sein. Ein Zins ist 
rechtlich der Ertrag einer 
Vermögensanlage – und  
nie vermögensvermindernd 
(«Saldo» 19/2016). 

Das bestätigte die Einzel
richterin des Bezirksgerichts 
Zürich, die sich mit dem 
Fall befassen musste. Sie 
entschied Ende Januar, dass 
die MigrosBank Erismann 
die rund 2000 Franken zu
rückzahlen muss. Begrün
dung: Der Vertrag spreche 
von einem «erzielbaren» 
Zins. Das deute klar auf 
 einen Zinssatz im positiven 
Bereich hin. Ein Negativ
zinssatz komme «als Wie
deranlagesatz zur Berech
nung der Vorfälligkeitsent
schädigung nicht in Frage». 
Kunden müssten bei dieser 
Formulierung im Vertrag 
nicht damit rechnen, dass 
mehr als der noch bis Ende 
der Laufzeit geschuldete 
Zins zu zahlen ist. In einem 
ähnlichen Fall entschied das 
Bezirksgericht Zürich eben
falls zugunsten des Bank
kunden. 

Die MigrosBank wollte 
zu ihrem Vorgehen nicht 
Stellung nehmen. Auch 
 sagte sie dem KTipp auf 
Anfrage nicht, ob sie künf
tig bei allen Kunden auf 
überhöhte Vorfälligkeits
entschädigungen verzichten 
wird. 

 Beatrice Walder

Der K-Tipp bietet Rechtsschutz

Der K-Tipp unterstützt 
Musterprozesse bei 
Rechtsfragen, die für eine 
Vielzahl von Konsumenten 
von Bedeutung sind. Wer 
eine Klage zu einem Kon-

sumentenvertrag in Er-
wägung zieht, melde sich 
schriftlich bei: 
Rechtsberatung K-Tipp, 
Postfach 431, 
8024 Zürich. 
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Erleichtert: Beatrice Erismann gewann vor Gericht gegen die Migros-Bank
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Der 2. November 2012
war für Rentner Rolf

Boeni aus Kloten ZH ein
guter Tag. An diesem Da-
tum entschieden die Bun-
desrichter in Lausanne, er
habe von der Pensions -
kasse eine Nachzahlung in
der Höhe von knapp 8300
Franken zugut. So wird
seine Altersrente aus der
Pen sionskasse leicht höher.

Boeni hatte sich vor
 Gericht gewehrt, weil die
Pensionskasse seines Ar-
beitgebers SR Technics
sein Alterskapital ein gan-
zes Jahr lang nicht verzin-
sen wollte – während die
übrigen Angestellten einen
Zins von 1,25 Prozent er-
hielten. «Das ist doch will-
kürlich!», ärgerte sich Boe-
ni und wandte sich an den
K-Tipp, wo er Rechts-
schutz erhielt (siehe Box).

Der genaue Vorgang war
so: Im Februar 2009 teilte
die Pensionskasse ihren

Versicherten mit, sie werde
ihre Guthaben im Jahr
2009 voraussichtlich nicht
verzinsen. Denn sie habe
wegen der Börsenkrise
vom Jahr zuvor zu wenig
Geld in der Kasse. Wegen
dieser sogenannten Unter-
deckung brauche es jetzt
Sanierungsmassnahmen. 

Solche Nullzinsrunden
sind unter gewissen Um-
ständen erlaubt (siehe K-
Tipp 10/2012).

«Das ist doch nur eine
faule Ausrede»

Doch ein Jahr später hiess
es, die Pensionskasse habe
mit ihren Geldanlagen
2009 überraschend viel
Geld verdient, sie könne
deshalb «ein positives Zei-
chen setzen», und sie wer-
de die Guthaben für 2009
trotzdem rückwirkend ver-
zinsen, und zwar mit 1,25
Prozent. Das sind zwar

nicht die damals vorge-
schriebenen 2,0 Prozent –
aber auch solche Minder-
verzinsungen lassen die
geltenden Regeln zu.

Doch ihrem Versicher-
ten Rolf Boeni wollte die
Kasse für 2009 überhaupt
keinen Zins gutschreiben.
Boeni war zwar während
des ganzen Jahres 2009
versichert, er liess sich aber
auf den 1. Januar 2010 pen-
sionieren. Gestützt darauf
verweigerte ihm die Kasse
die Zinsgutschrift für 2009
komplett.

«Das ist doch nur eine
faule Ausrede», sagt Boeni
– doch vor dem Sozialver-
sicherungsgericht des Kan-
tons Zürich kam die Kasse
mit diesem Buebetrickli
durch. 

Erst das Bundes gericht
stoppte den Zinsklau: Es
gebe «keinen sachlichen
Grund», einem Versicher-
ten die Nachverzinsung für
2009 zu verweigern, wenn
er ab 1. Januar 2010 pen-
sioniert sei (Entscheid
9C_325/2012).

Deshalb muss nun die
Kasse das Altersguthaben

von Rentner Boeni neu be-
rechnen.  Seine Rente wird
dadurch höher – und zwar
rückwirkend ab Januar
2010. Das hat ihm die
 Kasse auch so mitgeteilt.

Andere Pensionierte
werden vertröstet

Sein Kollege Ernst Bühl
aus Kloten hingegen, der
in der genau gleichen Lage
ist, hat von der Pen -
sionskasse noch nichts ge-
hört. Sie schreibt vage:
«Der Stiftungsrat wird in
der nächsten Sitzung die
Si tuation analysieren und
entscheiden, ob weitere
Personen einen Anspruch
geltend machen können.»

Aus dem Protokoll der
Stiftungsratssitzung der
Pensionskasse vom 9. Juni
2010 geht klar hervor:
Böni war nicht der einzige
Betroffene. Die Pensions-
kasse verweigerte im fragli-
chen Jahr allen Versicher-
ten, die auf den 1. Januar
2010 pensioniert wurden,
den Zins für das letzte Jahr
vor der Pensionierung.
Und wollte so – trotz Pro-

test eines Mitglieds des
Stiftungsrats – 320 000
Franken sparen. Sie berief
sich auf die Empfehlung
der Aon Hewitt, einer Be-
ratungsfirma, die mit der
Beratung von Pensions -
kassen viel Geld verdient.

Doch nach dem Urteil
des Bundesgerichts ist klar:
Die Pensionskasse der SR
Technics muss jetzt allen
Betroffenen die Rente er-
höhen.

Ernst Meierhofer

Bundesgericht stoppt Zinsklau
Pensionskasse muss Altersrente aufbessern

Die Pensionskasse der SR Technics verwei-
gerte einem Versicherten die Zinsgutschrift 
– mit fadenscheinigen Argumenten. Jetzt hat
das Bundesgericht sie eines Besseren belehrt.

Der K-Tipp unterstützt
regelmässig Muster -
prozesse mit grosser
Bedeutung für eine Viel-
zahl von Konsumenten.
Wer eine Klage aus
einem Konsumenten -
vertrag in Erwägung
zieht, melde sich schrift-
lich bei: 
Rechtsberatung K-Tipp

Postfach 431 

8024 Zürich

MUSTERPROZESSE
K-Tipp bietet
Rechtsschutz 

Rolf Boeni:
Dank K-Tipp-
Rechtsschutz
erhält er eine
höhere Rente
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Anfang Dezember
kostete der Swiss-
Flug Basel–Frank-

furt vom 27. Januar 640
Franken. Das Retourticket
Basel–Frankfurt–Basel mit
gleichem Hinflugdatum
gab es für 300 Franken.
Gleiches bei Austrian Air-
lines: Dort war Zürich–
Wien einfach für 750 Fran-
ken, Zürich–Wien retour
indes für nur 200 Franken
zu haben.

Beispiele dieser Art fin-
den sich bei vielen klas-
sischen Linienfluggesell-
schaften. Diese Airlines
schreiben in ihre allgemei-
nen Geschäftsbedingun-
gen (AGB), dass Retour-
tickets nur gültig sind,
wenn sowohl der Hin- als

auch der Rückflug absol-
viert werden. Passagiere,
die bloss eine Wegstrecke
fliegen wollen, sollen so 
auf ein teures One-Way-
Ticket verpflichtet werden.

«Reines Machtgehabe
der Airlines»

Jacqueline Bachmann, Ge-
schäftsführerin der Stif-
tung für Konsumenten-
schutz SKS, bringt es auf
den Punkt: «Diese Rege-
lung ist reines Machtge-
baren der Airlines. Sie ist
durch nichts zu rechtfer-
tigen.» Swiss-Sprecher Jean-
Claude Donzel wiegelt ab:
Die fragliche Klausel sei
branchenüblich. 

Wer auf den Hinflug 
verzichtet, wird in der 

Praxis dieser Airlines auf 
dem Rückflug nicht einge-
checkt. Clevere One-Way-
Passagiere kaufen daher
Retourtickets, bei denen
die gewünschte Flugver-
bindung als Hinflug gilt.
Wer also Zürich–Berlin
einfach fliegen will, kauft
ein Retourticket Zürich–
Berlin–Zürich. Wer nur
den Rückflug benötigt,
bucht Berlin–Zürich–
Berlin.

Deutsche Gerichte ha-
ben die schikanöse Ver-
tragsklausel diverser Air-
lines in mehreren Urteilen
als unzulässig bezeichnet.
Nach Vertragsrecht stehe 
es dem Fluggast frei, «ihm
zustehende Ansprüche
auch nur teilweise wahr-
zunehmen», macht etwa
das Amtsgericht Frankfurt
am Main klar. Und das
Amtsgericht Köln quali-
fiziert es als «nicht hin-
zunehmenden Eingriff» in

die Entscheidungsfreiheit
des Kunden, «diesen zum
Hinflug zu verpflichten».

Auch Schweizer Passagie-
re müssen nicht jede Kröte
schlucken. Rolf Metz, Für-
sprecher und Spezialist für
Reiserecht, hält fest: Ers-
tens gelten AGB-Klauseln

nur, wenn sie ein Vertrags-
bestandteil sind. «Daran
dürfte es häufig fehlen», so
Metz. Denn bei Buchung
im Reisebüro oder per Tele-
fon werde der Kunde in der
Regel nicht auf die AGB
hingewiesen. Zweitens sind
ungewöhnliche Klauseln,
mit denen der Kunde nicht
rechnen muss, rechtlich
unwirksam.

Swiss verzichtet auf
Nachbelastung

In der Schweiz ist kein 
Urteil zu einem solchen
Fall bekannt. Die kunden-
feindlichen Airlines gehen
aber wohl selbst davon aus,
dass sie vor Gericht kaum
eine Chance hätten: Swiss
und Austrian Airlines se-
hen nach eigenen Angaben
von einer Nachbelastung
ab, wenn jemand ein Re-
tourticket kauft, aber nur
den Hinflug benutzt.

Gery Schwager

Ohne Hin kein Zurück
Flugpreise: Airlines verärgern Passagiere mit schikanöser Ticketpolitik

Grotesk: Einfach-Flüge kosten bei manchen
Airlines mehr als Retourtickets. Benützen 
One-Way-Passagiere ein günstigeres Retour-
ticket, werden sie von Swiss & Co. schikaniert. 

Frust für Passagiere: Wer ein Retourticket löst, den Hinflug aber verfallen lässt, bleibt am Boden
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Haben Sie ein gültiges
Retourticket gelöst?
Verweigert Ihnen die
Airline trotzdem den
Rückflug, weil Sie auf
den Hinflug verzichtet
haben? Hatten Sie des-
halb Mehrauslagen?
Wenden Sie sich an:
Rechtsberatung K-Tipp

Stichwort «Flugtickets»

Postfach 431

8024 Zürich

Der K-Tipp hilft

RECHTSSCHUTZ
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Viele Verlage bauen ab – der K-Tipp baut auf

Die Tageszeitungen werden 
 immer dünner – während der  
K-Tipp seine redaktionellen 
 Leistungen stetig ausbaut. 

Die Erstausgabe des K-Tipp im Mai 
1991 war 16 Seiten dünn. Heute 
 erhalten die Abonnentinnen und 
Abonnenten jedes Jahr über 900 
Seiten, inklusive vier Nummern 
K-Tipp-Wohnen. Der Preis des 
Abos erhöhte sich in 30 Jahren von 
20 Franken auf aktuell Fr. 43.50. 
Der Preis pro redaktionelle Seite 
sank aber in den drei Jahrzehnten 
um über 10 Prozent.

Gleichzeitig hat der K-Tipp seine 
Leserservices stetig ausgebaut: 
 1 Ein fünfköpfiges Testteam führt 

zusammen mit Labors aus ver-
schiedenen Ländern heute jedes 
Jahr Dutzende von Qualitätstests 
durch. 
 1 Zehn Juristinnen und Juristen be-

antworten täglich die rechtlichen 
Fragen aus der Leserschaft. 
 1 Zusammen mit den Redaktionen 

von «K-Geld» und «Gesundheits-
tipp» baute der K-Tipp auch die 
Geld- und Gesundheitsberatung für 
die Leserschaft aus. Aus dieser täg-
lichen Praxis entstanden im Laufe 

der Jahre über 40 Ratgeber zu 
Geld, Recht und Gesundheit.

Im K-Tipp-Abo inbegriffen ist der 
Zugang zu allen Services der Inter-
netseite www.ktipp.ch – das  ganze 
Textarchiv, Rechner, Musterbriefe 
und -verträge sowie Merkblätter zu 
Dutzenden von Themen. Per Smart-
phone gibts Apps zur Gesundheit 
der Lebensmittel (Nutriscore), Zu-
gang zu den Tests und einen Bud-
get-Rechner.  

Der jüngste Ausbau betraf den 
Rechtsschutz: Vor zwei Jahren 
gründete der Verlag eine eigene 
Versicherung zur Deckung von An-

walts- und Prozesskosten. Anlass: 
Seit Einführung der schweizeri-
schen Zivilprozessordnung ent-
standen neue Hürden für ein ge-
richtliches Vorgehen im Streitfall. 
Kläger müssen die voraussichtli-
chen Gerichtskosten schon vor 
dem Prozess bezahlen. Das sind 
schnell mehrere Tausend Franken. 
Betroffene sind auch meistens auf 
einen Anwalt angewiesen, da das 
Prozessieren mit dem neuen Ge-
setz viel komplizierter ist. Und auch 
Anwälte verlangen oft einen Vor-
schuss. Mehr Informationen unter: 
www.ktipprechtsschutz.ch

Swiss unterliegt vor 
Gericht dem K-Tipp

«Ohne Hin kein Zurück» 

(K-Tipp 1/2007)

Die Airline Swiss zwang 
Passagiere, trotz gültigem 
Retourticket ein zweites 
Mal zu bezahlen. Grund: 
Die Kunden hatten den 
Hinflug verfallen lassen. 
Auch einige andere Airlines 
erklären Flugticketes für 
ungültig, wenn die Teilstre-
cken nicht lückenlos und 
exakt in der gebuchten Rei-
henfolge abgeflogen wer-
den. 

Der K-Tipp schritt ein, 
unterstützte einen Muster-
prozess und erhielt vor Zi-
vilgericht Basel-Stadt recht. 
Die Swiss musste der be-
troffenen Passagierin meh-
rere Hundert Franken zu-
rückerstatten.

Retrozessionen 
gehören den Kunden

«Banken müssen Kunden 
viel Geld zurückzahlen» 
(K-Tipp 19/2012)

Die Banken verwalten Ver-
mögen ihrer Kunden und 
kassieren dafür oft unter der 
Hand Vergütungen – in der 
Branche werden sie Kick-
backs oder Retrozessionen 
genannt. Das Bundes-
gericht entschied bereits 
2006, dass dieses Geld den 
Kunden zusteht. Trotzdem 
hielten sich die Banken 
nicht daran. 

Erst sechs Jahre später – 
nach einem K-Tipp-Mus-
terprozess – mussten die 
Banken ihren Kundinnen 
und Kunden Hundertau-
sende von Franken zurück-
zahlen.

Pensionskasse muss 
Kapital verzinsen

«Bundesgericht stoppt 
Zinsklau» (K-Tipp 1/2013)

Eine Pensionskasse  weigerte 
sich, das Alterskapital der 
Angestellten für das Jahr 
2009 zu verzinsen. Der Stif-
tungsrat wollte so 320 000 
Franken sparen. Der K-Tipp 
finanzierte einen Muster-

prozess bis vor Bundesge-
richt und bekam schliess-
lich Recht. Der Kläger er-
hielt so rückwirkend 8300 
Franken, was seine Rente 
erhöhte. 

Dritte Säule darf 
gezügelt werden

«Dritte Säule: Blockierung 
des Kontos war unzulässig» 
(K-Geld 6/2014)

Ein Leser hatte im Jahr 
2013 160 000 Franken auf 
einem 3.-Säule-Konto bei 
der Credit Suisse. Dort gabs 
jedoch nur 1,25 Prozent 
Zins. Darum wollte er das 
Geld zur WIR-Bank zügeln. 
Diese bot 1,8 Prozent Zins. 
Das macht pro Jahr meh-
rere Hundert Franken Un-
terschied – mit Zinseszins 
sind es schnell mehrere Tau-

send Franken. Doch die CS 
verweigerte die Überwei-
sung. Begründung: Fünf 
Jahre vor Erreichen des Pen-
sionsalters sei nur eine de-
finitive Auszahlung, keine 
Überweisung möglich. 

Der vom K-Tipp finan-
zierte Anwalt reichte beim 
Sozialversicherungsgericht 
des Kantons Zürich Klage 
ein. Die CS krebste darauf-
hin zurück und überwies 
das Geld – samt Zinsdiffe-
renz.

Kein Negativzins 
geschuldet

«Bankkundin erhält  
2000 Franken zurück» 
(K-Tipp 5/2019)

Eine K-Tipp-Leserin  wollte 
ihre Festhypothek bei der 
Migros-Bank vorzeitig kün-

digen. Kunden schulden 
dann meist die Zinsen bis 
zum regulären Ablauf der 
Hypothek. Das hätte die 
Frau 6500 Franken gekos-
tet. Die Bank verlangte we-
gen angeblicher Negativzin-
sen aber 8500 Franken. 

Die Leserin wandte sich 
an den K-Tipp. Dieser fi-
nanzierte über den Rechts-
schutzfonds einen Muster-
prozess – und erhielt Recht. 
Das Gericht entschied, dass 
Banken bei Vorfälligkeits-
entschädigungen keine Ne-
gativzinsen mehr verlangen 
dürfen, wenn das im Ver-
trag nicht ausdrücklich vor-
gesehen ist. Von diesem 
Entscheid konnten Hun-
derte von Haus- und Woh-
nungsbesitzern profitie-
ren.   (cb, bw)


